
Aktuelles Branchen-ABC
Fachleute für Leistung und Qualität

Möchten Sie Ihren Branchenplatz eintragen?
Info: Ihr persönlicher Medienberater berät Sie gern!

Tel.: 02381/105-0 / E-mail: anzeigen@wa.de

A Alarmanlagen

Geprüfte Qualität vom zertifizierten VdS-Errichter für
Einbruch- und Brandmeldeanlagen nach DIN EN ISO 9001

Lilienthalstraße 7 · 59065 Hamm
Tel. 0 23 81 - 67 50 55 · Fax 0 23 81 - 67 39 41

Alarmanlagen-Rupprecht@t-online.de · www.rupprecht-alarmanlagen.de

• Alarmanlagen
• Videoüberwachung

• Zutrittskontrolle
• Elektroinstallation

VdS - A L A R M A N L A G E N
VdS - BRANDMELDEANLAGEN

A Autolackiererei
Komplette Unfallreparatur und smart repair.
Als ob nichts gewesen wär’.

Wir geben Ihrem Auto
den optischen Neuwert zurück.

Im Ried 7 · 59063 Hamm

 0 23 81- 5 02 75

   Im Ried 7 · 59063 Hamm
 Telefon 0 23 81 / 5 02 75
www.Twitting-Hamm.de

AUTOLACKIEREREI & UNFALLINSTANDSETZUNG

B Bausanierung

59063 Hamm · Kreutzerstraße 7 · Telefon: 0 23 81/ 55 55

Baubedarf Pröpsting
Baustoffe · Baufachmarkt · Fliesen · Türen

Baustoffe + Verblender

E Einbruchschutz

F Fenster & Türen

• Fenster
• Haustüren
• Innentüren
• Treppen
•  Markisen &

Terrassendächer
• Reparaturen
 Warendorfer Straße 10
59075 Hamm
Tel. 0  23  81/8 71 27-0
Fax 0 23  81/8 71 27-10
Geöffnet: Mo.–Fr. 8–17 Uhr,
Sa. 10–13 Uhr · So. geschlossen
 www.diekmann-schreinerei.de

KÖMMER L I NG
FENSTER + HAUSTÜREN

HÜBNER GMBH
Ostwennemarstraße 1
59071 Hamm • 0 23 81-5 71 56

H Haustüren

Neumann Glastechnik
Telefon (0 2385) 2519
Gewerbepark 12 · Rhynern

Haustüren
aus Kunststoff
und Aluminium

- Haustüren
immer im Angebot!

HÜBNER GMBH
Ostwennemarstraße 1
59071 Hamm • 0 23 81-5 71 56

H Heizungsanlagen

• HEIZUNG • SOLAR
• SANITÄR • BAD
• KUNDENDIENST

Küferstraße 14 · 59067 Hamm · Telefon 0  23  81 /  94  01  20

M Metallbau, Geländer

Terrassendächer • Geländer • Treppen
Waterkamp 21, 59075 Hamm • Tel.: 02381/788404 

www.metallbau-muenstermann.de
Waterkamp 21, 59075 Hamm

www.metallbau-muenstermann.de, Tel.: 0 23 81 / 78 84 04

Terrassendächer

Geländer
Treppen

Metallbau

Anerkannter Schweißfachbetrieb GmbH

W E R B U N G
BRINGT ERFOLG

RÄUMUNGSVERKAUF
ALLES MUSS RAUS!

Bis zu 40% auf alle Fahrräder & E-Bikes

% %

in Drensteinfurt 
Kleiststraße 4 
Telefon 0 25 08/86 66

Haibike SDURO
Model 2019
FullSeven 7.0

3.999,– o   jetzt 2.999,– q
% % % % % % % % % % % % % % % % % %

Amtliche Bekanntmachungen
Öffentliche Bekanntmachung

Bauleitplanung der Stadt Hamm
Satzung der Stadt Hamm vom 01.10.2019 für die 3. Änderung des

Bebauungsplans Nr. 01.007- Bahnhofsplatz- und Bereithaltung des
Bebauungsplanes

Aufgrund

§ 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NW S. 666/SGV. NW 2023) - in der gegenwärtig
geltenden Fassung -;

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017
(BGBl. I S. 3634) - in der gegenwärtig geltenden Fassung - i.V.m. der Verordnung über die
bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO -) vom 26. Januar
1990 (BGBl. I S. 132) - in der gegenwärtig geltenden Fassung -;

Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbauordnung 2018 - BauO NRW 2018)
vom 03. August 2018 (GV. NRW. Ausgabe 2018 Nr. 19 S. 441 bis 458) - in der gegenwärtig
geltenden Fassung-

hat der Rat der Stadt Hamm in seiner Sitzung am 01.10.2019 die planungsrechtlichen
Festsetzungen der 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 01.007 als Satzung mit der
Begründung vom 07.06.2019 beschlossen.

Die 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 01.007 – Bahnhofsplatz – umfasst den Baublock
des Heinrich-von-Kleist-Forums, südlich der Luisenstraße, westlich der Bahnhofstraße, östlich
der Gustav-Heinemann-Straße, dem Willy-Brandt-Platz sowie dem Platz der Deutschen
Einheit in der Gemarkung Hamm, Flur 34, entlang
- der Südseite der Luisenstraße und den Nordgrenzen der Flurstücke 59, 62, 302, 245, 151

und 338,
- nach Süden abknickend entlang der Westseite der Bahnhofstraße und die Ostgrenzen der

Flurstücke 338, 337, 336, 335, 243, 241, 240,
- in weiterer Verlängerung entlang der Ostkante des Platzes der Deutschen Einheit,
- nach Westen abknickend entlang der Südkante des Platzes der Deutschen Einheit,
- nach Norden abknickend entlang der Westkante des Platzes der Deutschen Einheit,
- in gerader Verlängerung bis auf die Südgrenze des Flurstückes 233,
- nach Westen abknickend, entlang der Südgrenze des Flurstückes 233,
- nach Norden abknickend entlang den Westgrenzen der Flurstücke 233 und 232,
- nach Nordosten abknickend, entlang der Ostseite der Gustav-Heinemann-Straße und den
Westgrenzen der Flurstücke 173, 345 und 59 bis zum Ausgangspunkt.

Hinweise gemäß §§ 44 und 215 (2) BauGB
1. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4 BauGB über die

fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche wegen
Planungsschäden in Folge der Aufstellung dieses Bebauungsplanes wird hingewiesen.
Die Leistung dieser Entschädigung ist schriftlich bei der Stadt Hamm oder beim
Entschädigungspflichtigen zu beantragen. Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn
er nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres geltend gemacht
wird, in dem die planungsbedingten Vermögensnachteile eingetreten sind.

2. Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB bezeichneten
Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2
beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und
des Flächennutzungsplans sowie nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des
Abwägungsvorgangs werden gemäß § 215 Abs. 1 BauGB unbeachtlich, wenn sie nicht
innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Stadt
Hamm unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend
gemacht worden sind.

Bekanntmachungsanordnung:
Die vom Rat der Stadt Hamm am 01.10.2019 als Satzung beschlossene 3. Änderung des
Bebauungsplans Nr. 01.007 wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. Die 3. Änderung des
Bebauungsplans Nr. 01.007 wird mit Begründung zu jedermanns Einsicht während der
Dienststunden im Stadtplanungsamt der Stadt Hamm, Technisches Rathaus, Gustav-
Heinemann-Straße 10, 59065 Hamm, Räume A0.006 oder A0.005, bereitgehalten. Mit dem
Tage dieser Bekanntmachung, die an die Stelle der sonst für Satzungen vorgeschriebenen
Veröffentlichung tritt, tritt die 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 01.007 in Kraft.
Gleichzeitig treten die Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 01.007 außer Kraft, soweit
sie durch die Änderung erfasst werden.

Der Bebauungsplan wurde im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB ohne
Durchführung einer Umweltprüfung gemäß § 2 (4) BauGB aufgestellt.

Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land
Nordrhein-Westfalen kann gegen die Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung
nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren

wurde nicht durchgeführt,
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden,
c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Hamm vorher gerügt und

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den
Mangel ergibt.

Hamm, 29.10.2019, Der Oberbürgermeister, gez. Hunsteger-Petermann

Veröffentlicht: Westfälischer Anzeiger vom 07.11.2019, Ausgabe Nr. 258

Zwangsversteigerungen

008 K 018/2018

Verfahrensart: Zwangsversteigerung
Grundbuch: Welver 4262
Objekt/Lage:  Zweifamilienwohnhaus und Wirtschaftsgebäude  

(Resthofstelle) bebautes Grundstück:  
Eilmser Wald 4, 59514 Welver - Eilmsen

Beschreibung:  Laut Wertgutachten: Zweifamilienwohnhaus mit  
Wirtschaftsgebäuden (Resthofstelle). Das Wohnhaus 
bestehend aus einem Teilkellergeschoss, Erdgeschoss, 
Obergeschoss, ausgebautem Dachgeschoss und einem 
eingeschränkt nutzbaren Spitzboden wurde im Jahre 
1905 errichtet und zwischenzeitlich modernisiert (fiktives 
Baujahr 1949). Die Wohnfläche beträgt ca. 245 qm. Bei 
dem 2- bis 3- geschossigen Nebengebäude (Erd-, Ober-, 
Dachgeschoss) handelt es sich um ein großes L-förmig 
angelegtes Wirtschaftsgebäude. Bei dem 2-geschossigen 
weiteren Nebengebäude (Erdgeschoss mit Dachboden) 
handelt es sich um ein ehemaliges Garagengebäude mit 
Satteldach. Die Garagen hat man zu Hobbyräumen  
(Werkstatt etc.) in einfacher Bauweise ausgebaut. Im öst-
lichen Bereich des Grundstücks (Flurstück 159) befinden 
sich ein ehemaliger Hühnerstall und ein Gewächshaus.  
Die vorhandenen Freiflächen sind überwiegend nicht  
gestaltet und dem „freien Wuchs“ überlassen. Auf  
dem Grundstück sind zwei Teiche angelegt. 
Verkehrswert: 
Flurstück 159         6.612,00 Euro 
Flurstück 160     108,388,00 Euro

Verkehrswert: insgesamt: 115.000,00 Euro
Termin: 28.11.2019  10:30 Uhr
Ort:  Amtsgericht Soest, Nöttenstraße 28, 59494 Soest,  

I. Stock, Saal I
Die Gutachteneinsicht kann nach telefonischer Rücksprache erfolgen 
(02921/398-0).

Amtsgericht Soest www.zvg-portal.de

Vermischtes
Dienstleistungen

Wir beantworten gern Ihre 
Fragen zur Beilagenwerbung.
02381 105-227 oder -269

Dierkes ART Creativ
Teilausgabe

Clubs

Vollbusig Tel. 015218731441HB
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Klein, abertreffsicher.Mit einer
privaten

Kleinanzeigehaben Sie
den

Erfolg gleichmitgebucht. Lesen Sie täglich Ihre Tageszeitung

» ANZEIGEN Donnerstag, 7. November 2019




